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WIENER LANDTAG
Sitzung vom31 ,Jänner 1930

Präsident Zimmerl( . . )eröffnet die Sitzung um1/2 5 Uhrnachmit- ¬
tags . Eswird zunächst der erste Punkt der Tagesordnung ,Wiederholung desGe- ¬

setzesbeschlussesvom25 .November1929,womiteineBauordnungfürWieners
lassen wird ,in Verhandlunggezogen .

St . . Linderbeschäftigtsich mitdemvonder Bundesregierunggegen
die Baucr dnungerhobenen Einwendungen ,Die Regierung behauptet zunächst ,dass

dieBestimmungendes§1unddes§hderBaucrdnungdarnachangetansind,
denKreditvonHandel ,GewerbeundIndustrie ,aberauchdenHypothekarkredit
zu schädigen weil dadurch ,dass durch den Flächenwidmungsplankeinerlei

RechteundPflichtengewährtwürden,dieGrundstückeentwertetwerden.Ferner
äussert die Regierungdie Meinung ;dass durchdie Bestimmungdes § 6Bun-¬
desinteressenverletztwürden,daderBundnichtdasRechthabenwird ,bestimm¬
ten GrünflächenBundesgebäude,zumBeispielUnterkünftefür dasMilitärauf-¬

zuführen . . DieseEinwendungenderRegierung
sindabernichtstichhältig .Denndie gegenwärtigin KraftstehendeBauord-¬
nungräumtbeiFestsetzungdesRegulierungsplanesundhinsichtlichderBe¬
bauungsplänekeinerlei Rechteein ,währendauf Grundder neuenB,uordnungin
den§ §58und59dasRechtaufShhadensansprücheeingeräumtwird . Esistauch
nicht richtig ,wenndie Regierungbehauptet ,dass durchdenFlächenwidmungsp .
eine Entwertungder Grundstückewerdeherbeigeführtwerden ,weilderFlächen
widmungsplansichmitdemgegenwärigenGeneralregulierungsplandecktund
eineVeränderungdiesesPlaneswirdnachderneuenBauordnungunterbedeuten
schwierigerenModalitätendurchgeführtwerdenkönnenals sie hishermög¬
lich war .UebrigenskanneineVeränderungin denGrundwertenersteintreten ,
wennder Bebaunsplangeschaffenwird unddannkönntemanhöchstensdavon
sprechen ,dass die Rente höher ,nicht aber ,dass sie niedriger wird ,DieEin

wendung,es würdenBundesinteressenverletzt ,dadurch ,dasses demBundenic
möglichsein wirdauf bestimmtenGrünflächenUnterkünftefür seineZwecke
zuschaffen ,ist mehrals merkwürdig. Dennnach§ 5 Absatz5 derVerfassungsi
novelle ist die Bestimmungvon Bgulinien den Ländernvorbehalten .Hierkann

alsoeinBundesinteressenichttangiertwerden .ZudemsichüdieBquordnung
diverseRechtefür öffentlicheButenvor .SozumBeippielmussder„ u66
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Bundgehörtwerdenundkanner seineEinwendungenerheben ,wennes sichum
dieBestimmungvonPlänenfürsolcheFlächenhandelt ,dieihmgehören.Erkann
nach§ Alfür öffentlicheBautenEinteignungendurchführen,nach§ 79istihm
dieMöglichkeitgegeben,beiErrchtungöffentlicherBauten,sogarnichtein¬
maldie Bauklasseneinzuhalten .DieneueBauordnungsieht daherRechtefürden
Bundin weitreichliheremMassevorals diealte Bauordnung.MitRücksicht
darauf ,dassdieEinwendungenderRegierungnichtstichhältigsind ,bean¬
tragt der Berichterstatter denWidlerholungsbeschlusszu fassen unddieMinder¬

heitsanträge abzulehnen .

Abg .Biber ( . . )protestiert zunächst dagegen ,dass nochvorEinberu¬
auf

fungder Kommission/dieTagesordnungdenLandtagssitzungderWiederholungs
beschlusshinsichtlichderB,uordnunggesetztsei .WasdieSacheselbstbe¬
trifft,so ist St . . Linderin seinemReferataufdie entscheidendenPunkte
nichteingegangen,Esistzunächstnichtrichtig ,dassderFlächenwidmungsplan
seinemWesennachdasselbeweiwiederGeneralregulierungsplan;dennderGe¬
neralregulierungsplan setzt nichts anderes fest als die Strassenzüge ,dage¬

genenthält der Flächenwidmungsplannicht nur die Strassenzüge ,sondernauch
Gründefür öffentlicheGebäude ,ja Gründefür Erholungsflächen ,ausserdem
auch Verkehrsbänder ,auf welchen ein immerwährendesBauverbot liegt .Ganze

Gebietsteilekönnenals VerkehrsbändererklärtunddaherderBebauunganz
entzogenwerden .Daswichtigsteist aber ,dassdieAenderungdesFlächenwid¬
mungsplanes ,soweit es sich umErholungsflächen ,umFlächendürFriedhöfe

dergleichenhandelt ,lediglichvomdemWillenderMajoritätabhängt.
Eswäretheoretischmöglich,dassjemandheuteirgendeinenGrundankauftund
dassdieserGrundmorgenvomGemeinderatalsErholungsflächeerklärtwird.
Es ist nicht richtig ,dass der Flächenwidmungsplandasselbeist wiederRe¬
gulierungsplan und es ist vollkommenbegründet ,wenndie Regierunghier ihre

Bedenkenerhebt .AuchdiezweiteEinwendungderRggierungistberechtigt.
DennwennauchderBunddasRechtbekommenhat ,fürseineeigerenGebäude
EnteignungendurchzuführensowirdihmdieseEnteignungnichtsnützen ,daer
infolgederFlächenwidmungtrotzdemdannnichtbauenkann. DerRednerbean¬
tragt sodanndie Streichung der Bstimmung ,dass dieFlächenwidmungspläne

wederRechtenochVerpflichtungenausgenommendie Beschiänkungnach§322
( Veränderungender Geländehöhe ;Ausbeutungdes Untergrundes )begründenferner
dieB,stimmungüberAbänderungoderErgänzungderFlächenwidmungsplänedurch
denGgmeinderatbeiFestsetzungderBebauunsplänedahineinzuschränken,dass
eineAbänderungoderErgänzuggnurdanndurchgeführtwerdensoll ,wennwichti¬
ge öffentliche Interessen es erfordern undschliesslich die Bestimmung ,dass
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auf Grünlandflächen mit Ausnahmeder ländlichen Gebiete die Errichtung nur
die

solcherBaulikhkeitengestattet ist ,der Widmungentsprechen ,dahinzuerwei¬
tern ,dassfür Gbäude ,die öffentlichenInteressenzu dienenhaben ,diese
Bestimmungkeine Anwendungfinden soll . ZumSchlusseerklärt der Rednerden
vonderMajofitäteingenommenenStandpunktalsgeset- undverfassungswid-¬
rig ,dasssichderLandtaglediglichmitdenParagraphhnderBauordnungnun¬
mehrbeschäftigendürfe ,gegenwelchedie RegierungEinsprucherhobenhabe
unf .vertritt die Meinung ,dass demLndtagdie Möglichkeitgegebenwerden
müsse ,sich neuerdings mit dem ganzen Gesetz zu beschäftigen .Da es der Minder¬

heit infolgediesesStandpunktesderMehrheitunmöglichgewesensei ,Anträge
zu den übrigen B stimmungender Bauordnungin der Kommissionzu stellen ,be¬
an rage er denEntwurfan die Kommissionrückzuverweisen .Sollte dieserAn¬
trag abgelehntwerden ,so ersucheer seineMinderheitsanträgeanzunehmen
( LebhafterBeifall undHändeklatschenbei der . . )

St . . Linderspricht sich gegendenVertagungsantragaus .DerLandtag
habedas Gesetznihht neuerlithzuberaten ,vielmehrsich nur mit den3Para¬
graphenzu beschäftigen ,gegenwelchedie RegierungEinsprucherhobenhat ,Es
stehe lediglich der WiederholungsbeshhlusszurDiskussion.

Der RückverweisungsantragBiber wirdabgelehnt .
GR. Hengl( E . . )bemerktzunächst ,dieMehrheithabe durch dieAb¬

2lehnungdesRückverweisungsantragebewiesen,dassessichHichtumsachliche
Momente,sondernlediglichumparteipolitischeMorivehandelt .Erbeschäftigt
sich sodannmi demEinspruchder Regierunggegendie Bauordnung . Esist sicher
lich richtig ,dass der Hypothekarkredit geschädigt werden muss ,wenn es die

Mehrheitin der Handhat ,durcheinen einfachenBeschlussdieFlächenwidmung
zu verändern ,Zumalden Interessenten jedes Relursrecht genommenist ,sie
bei einerVeränderungderFlächenwidmungsplänenichtverständigtwerden ,ja ,
umdenBeirat nicht einmalein Vertreter der Wirtschaftsitzt . DerEinspruch
der Regierung ist vollkommangerechtferigt und es müsste ihm Gehörgeschenkt
werden . DerRedner bringt sodann die von der Minderheit seinerzeit gegendi

BauordnungvorgebrachtenBedenkenneuerlichvor .Siebeziehensich vorallem
auf die völlige Bausperre ,wodurchein Grossteil des Stadtgebietesvonder
Verbauunggmöglichketausgeschlossen und dadurch entwertet wird ,auf diebe¬

schränkteBusperre,aufdieBestimmungenüberdieUmlegung. Esfehltnoch
immeranderBestimmung,dassdieEnteignungerst dannsolldurchgeführt
werdenkönnen,wennalle übrigenMittelerschöpftsindauchdieAnliegerbei¬
träge ,hinsichtlich derer gegenüberdemersten EntwurfwesentlicheEinschrän¬
kungengetroffen wurdensind nocht immereine bauverteuerndeMassnahme .
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DieGrundtendenzdesGesetzes ,StärkungdesBaumonopolsderGemeindeund
UnterbindungderprivatenBautätigkeitistgeblieben.Eswäreimhöchsten
Gradeunverantwortlich,ausPrestigegründenandemursprünglichenEntwurf
festzuhaßten ( Beifall bei der . . )

Abg .DriWagner( . . )erinnertzunächstdaran ,dassdieMinderheit
beidenVerhandlungendesLandtagesüberdieBaucdnunginausführlicher
WeiseaufdieausderFlächenwidmungentstehendenGefahrenhingewiesenhabe,
dienunauchdieRegierungbestimmt,einenEinspruchgegendasGesetzzuer-¬
heben.DieserEinspruchdecktsichvollkommenmitdenBedehken,diedieMin-¬
derheitgegendasGesetzhegt. WennaucheinigeAnträgederMinderheitteilwei¬
se angenommenwurden ,so darf darausnicht gefolgert werden ,dass dieMinoni¬
tät mitdemGesetzeinverstandenist odersichmitdemGesetzabgefunden
hat . VonjedemVertreterderMinderheitwurdegegendasäussertbedenkliche
Gesetzein leidenschaftlücherProtest erhoben . DerRednerbeepricht dieBe¬
stimmungenüberdie Flächenwidmungs-undBebauungspläne. Siesindverfassungs-¬
widrig ,weiles nichtLandessacheseinkann ,dasEigentumsrechtausserKraft
zusetzen. DieBestimmung,dassdieFlächenwidmungsplänewederRechtenoch
Verpflichtungenbegründen,sahädigtvorallemdenHypothekarkredit,kannGründe
vollkommenwertlosmachen,ohnedassderBesitzeriregendeineEntschäigung
erhält .GrosseTeilederBevölkerungempfindendasGesetzalseinenneuerli¬
chenAnschlagaufdenBesitz . MitdemBeschlussüberdieFlächenwidmungs-¬
pläne stellt der LandtagdemGemeinderateinen Bixnkowechselaus undindie - ¬

semkannderGemeinderatjedeSummeeinsetzen ,die er will . DieMehrheithat
inderKommissiondieAnträgederMinderheit,diedemEinspruchderRegierung
Rechnungtragen ,nichtangenommen.Wirwerdenja sehen ,obSiedieseJusta¬
mentspolitikderBundesregierunggegenüherwerdenaufrechterhaltehkönnen.
Esist sehrdieFrage ,obdieBundesregierungdenBeharrungsbeschlussauf
sichberuhenoderobsie denVerfassungsgerichtshofanrufenwird .Undesist
nichtso ,dassdieWienerLandesregierungderUeberzeugungseinmuss,dassje¬
deihrerMeinungenauchdieMeinungdesVerfassungsgerichtshofesseinmüsse.
WennnunauchdieBundesregierungnichtdenVerfassungsgerichtshofanruft,
sokannjederGeschädigtezumVerfassungsgerichtshofgehenunddieVerfas-¬
sungsmässigkeitderneuenBauordnunganfechten.Dasist einsehrunerwünsch¬
ter Rechtszustand. SeienSienichtsosicher ,dassSieimmerdieHerrendes
WienerLandtagesseinwerden. DieZukunftkannsichauchandersgestalten
unddannwirdeseinedererstenAufgabensein ,dieeigentümsfeindlichenBe¬
stimmungender neuenBauordnungabzuändern .( Beifallbei der . . )

In seinem Schlusswort erwidert der Berichterstatter ,dassgegenüber
der alten Bauordnungdie neuemehrRechteamzh¬ -T0.69
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schaffe und demBauvon gesundenWohnungenermögliche .Inkreditpolitischer
Hinsichtstellt dieneueBauordnungeinenbesserenZustandher ,alsfrüher
der Fall wur . Eskann keine Rede sein ,dass die neue Bauordnungirgendwel¬

che kreditpolitische Gefahrenin sich berge . Dieneue Baucdnungschafft
einenZustand ,der allgemeinbegrüsstwerdensoll .( Beifallbei derMehrheit) .

NachtatsächlichenBerichtigungendesAbg .BiberunddesBericht¬
erstatters wirdderAntragdesReferentenangenommenunddieMinderheits¬
anträgeabgelehnt.

St . . Breitnerberichtet über die Gesetzesvorlage über die Beteili - ¬
gungdesLandesWienan der Förderungder österreichischenAusfuhrnachder
UniondersozialistischenSowjetrepubliken .ErgibteinenRückblickaufdie
Entwicklungdes Russlandgeschäftesseit Oktober1927 . DurchdieRussland¬
haftung der GemeindeWienwurdeeine dauerndeGeschäftsverbindungzwischen
Russland und der Wiener Geschäftswelt hergestellt ,was einen starken Antrieb

auf das Geschäftslebenzur Folgehatte . WährendfrüherRusalandkeinBild
überdie LeistungsfähigkeitunsererWirtschaftdichmachenkonnte ,da
RasslandkeineEinkaufskommissionin Wienhatte ,wurdensofort nachdemIn- ¬
krafttretenderGemeindehaftungsolcheKommissionenin Wienaufgestellt ,
die sich über die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft vollkommenunterrich¬

tenkonnten. DieersteBestellperiodeendeteam . VI. 1928,dannhatderGe.
meinderat zwei Verlängerungen beschlossen . DieGemeindehaftung endete schliess¬

lich am31 ,Dezember1929 . Eswurdenfür 77 MillionenSchillingGeschäfte
getätigt .Nach diesm Umfanghat die Russlandhaftung mit 77 Prozent ihren
Zweckerfüllt,sodass mandie Aktionals vollkommengelungenbetrachtenkann .

( Beifall ) .
Abg .Kunschak( . . )verweist darauf ,dass er gegen die Vorlageerns¬

te formale Bedenkenhabe . DerGemeinderathat 1o0 Millionen Schilling für einen
bestimmten

ganz Zweckgewidmet,sodassderLendtagnichtberechtigtist ,über
die Verwandungder übriggebliebenen23 MillionenSchilling eineEntscheidung
zu treffen . DerBeschluss des Gemeinderateswar auch an einembestimmtenTer¬

mingebunden .Dieserist abgelaufen ,sodassdie 23 Millionenverfallensind .
Nunist derLandtagvonjederEinflussnahmeaufdasBudgetderGemeindeaus¬
geschlossen .Es müsstedemL ndtagsbeschlussein Gemeinderatsbeschlussvor¬
angehen .DieEntscheidungdie unsheutegugemutetwird ,hat einenstark
präjudiziellenCharakter .HabenwireinmaldieBahnbetreten ,dassderLendtag
BeschlüssemitfinanziellerAuswirkungzufassenvermag ,wiesoll dannder
Gemeinderatsein Budgetin Ordnunghalten ?Wirstellen denAntragaufVerta-¬
gung ,damitder Gemeinderatin die Lagekommt ,zuerst überdåefinanzielle
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Erfordernis ,dasssich ausdiesemGesetzergibt ,die entsprechendenBe¬
schlüssezufassen ,desheisstfürdenimGesetzgedachtenZweckdie23
MillionenzurVerfügungzustellen .Eshandeltsichunsdurchausnichtdarum,
dieAngel. genheitzuverschleppen,daja dieSachein dernächstenWocheer¬
ledigtwerdenkann .InderSacheselbstmussichmeinBedauernaussprechen.
dassderGemeinderatnichtdazugekommenist ,denTerminzuverlängern,das
heisstdieAktionglastzuEndezuführen. WirhabenimJahre1927alsderAn¬
tragaufWiimungder100MillionenfürdieRusslandhaftunggestelltwurde,
daraufhingewiesen ,dassesmäglichwäre ,sich derBundosaktionanzuschlies-¬
sen. DerReferenthatdamalserklärt ,erkönnedasnichttun ,daerdiese
Aktionnicht für ausreichendhalte . Seitdemhat sich die Wirtschaftlageaus - ¬
serordentlichverschlechtert.VielleichtsindaberaufdemGebietderRussland¬
haftung ,wassichunzererKenntnisentzicht ,Erfahrungengesammeltworden,die
es nahelegen ,das Russlandgeschäftctwas vorsichtiger zu behandeln ,dann
würdees sich umso cherempfchlen ,sich der staatlichenAktionanzuschlies¬
sen. Freilichlieberals nichtsist unsdiesesGesetzundunterdiesenGe¬

Aber wirsichtswinkeln haben wir keinen Anlass esabzulchnen . beLandtagharrenauf demVertagungsantragdawennder den Terminver¬
längertundaberdieVerwendungder23MillionenBeschlussfassenwird,wir
dirsesGesetzüberhauptnichtmehrnötighaben(LbhafterBeifallbeider. . )

LandesamtsdircktorHartleridertaufdieAusführungendesArg.
Kunschak,derStandpunkt,dieBeratungdesvorliegendenGesetzesmüssesolange
ausgesetztwerden ,bis der Gemeideratbeschlossenhabe ,die sich ausdemGesetz
ergebendenVerpflichzungenförmlichauf sich zu nehmen ,widersprechedemBundes-¬
gesetzüberdieRusslandhaftung,dasausdrücklichbestimmt,einLandesgesetz
habedieVorsorgefürdasbetreffendeLandzutreffen .DassWienkeinLandes-¬
sondernnurein Gmeindstiget hat,kenndakeinenUnterschidmachen .Dennselbst¬
verständlichkanndie GomeindedurchGesetze ,sei es des Bundes,seiesdes

betreffendenLandes,gebundenwerden.EbensowiederNationalratGesetzebe-¬
schliessenkann ,diedieGemeindebinden,konnteauchderniederösterreichische
LandtagGesetzebeschliessen ,diedieGemeindeWienwährenddesJahresgebun¬
denhaben ,ohnedass ,daes sichebenumGesetzehandelt ,diewährendeinesBud-¬
getjahresbeschlossenwerden ,die Gemeindehiefür in ihremVoranschlagvorge¬
sorgthatteoderauchnurvorsorgenkonnte .WennzumBeispieldieWasserge-¬
bührdurcheinLandesgesetzerhöhtwird ,mussauchdieGemeindeselbstalsJz-¬
serpenzipientinmehrzahlen,undwenndaswährendeinesJhresgeschicht,kanndiegemeindeinihremVorschlagdafürnichtvorgesorgthaben. Siemüsstedas
nachträglich tun .Genauso liegt der Fall hier . Zueiner Vertgungaus denvonAbg .Kunschal:vorgebachtengesetzlichenGründenliegedahereinAnlassnichtvor .( Beifallbei derMchöheit).71
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Abg . Dr .Wagner( . L) erklärt ,dass die Ausführungen desLandesamts¬

direktorsnichtmehrJuristereibedeuten,sondernRechthaberei. SolcheBeschlüs-¬
se könnennurvonLendtagengefasstwerden ,die auseigenenMittelndieAus-¬
gaben ,die dar aus erwachsen ,decken .Es wäregeradezuunerhört ,dass einLandtag
beschliessenkann ,imNameneinerGemeindeGeldauszugeben.Dasistwidersinnig.
Daswürdeja zur vollständigenAufhebungder Gemeindeautomomieführen .Dieser
Gegenstandist absolutnicht verhandlungsreifundes soll hier einSündenfall
geschehen,derfurchtbareFolgenhabenkann. ZuerstmusseinBeschlussdes
WienerGmeinderatesvorliegen . Wasaberhier geschiehtist verfassungswidrig.

Abg .Kunschak ( . . ) widerspricht mit aller Entschiedenheit der

AuffassungdesLandesamtsdirektors . SeineAusführungenhabengezeigt,wieun¬
glücklichdieganzeKonstruktiondesLandesWienist . DieserBeweisistdurch
die Rede des Lendesamtsdirektors glänzend erbracht worden . Esist gewissrich¬

tig ,dassdie GemeindekeinSteuer -undAbgabenrechtbesitzt .Aberesgghh
auch das Rechtdes Landtagesnicht soweit ,der GemeindeSteuernvorzuschreiben .
DerLandtagist also jene Institution ,die denWünschender Gemeindeerst
die verwaltungsgesetzlicheKraft gibt .Es kannderniederösterreichixche
LandtagkeinenBeschlussfassen ,derin dieFinanzhoheitderGemeindeein¬
greift .EinenBeschluss,dereinseitigeinenGemeindebürgertrifft ,kannkein

Landtagfassen ,weildasein Eingriffin die Autonomieder Gemeindewäre. Der
Mehrheit handelt es sich hier scheinbar nicht mehr umArgumente ,sondernum

denGrundsatzMachtist Recht. DerLandtaghebthiereinenBeschlussdesGe¬
meinderatesauf .Manmusssichschämen,übersolchesalbstverständlicheDinge
redenzumüssen.DieVorlagekannnurvertagtwerden(Beifallbeider. . )

Abg .Dr .Wagner( . . )bemerkt,essei der Pppositionnurumdie
Wahrungder Verfassungzu tun .Wirhabenals die RusslandhaftungimGemeinde-¬

ratverhandeltwurde,dafürgestimmt,weilauchdamalsgrosseArbeitslosigkeit
herrschte.Wirsindunsheuteklar ,dassdieArbeitslosigkeitkeinösetrreichi¬
sches ,sondernein europäischesProblemist .Vorallemhat der Ausfallder
russischen Käufer auf den europäischen Industriemärkten schwere Krisenher¬
vorgerufen . Wirfreuen uns ,dass durchden Gemeinderatsbeschlussüberdie
RusslandhaftungausdemJahre1927wenigstenseinTeilderrussischenAufträ¬
zu unsgekommenist . AufeinengrossenTeil könnenwir nicht hoffen ,da
RusslandvorallemEnglandundAmerikaammeistenbegünstigtunddiedeutsche
Industriekeineswegsauf russischeGegenliebestösst . Soist es auchzuer¬
klären ,dass England und Amerika ein Interesse an der Aufrechterhaltung Sow- ¬

jetrusslandshaben . DieHndelsvertretungenSowjetrusslandszahlenjapünktlich .
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Es wäre vorteilhafter ,wenn der Gemeinderat die Ausfallhaftung auch für weite - ¬

re Russlandgeschäfte beschlösse .Vielleicht genügt eine Ausfallhaftung von 25

Prozent ,da auch in diesem Eall der Bund 35 Prozent geben würde .Wir werden

auch für dieses Gesetz stimmen ,weil wir alles fördern ,was dieArbeitslosig - ¬
keit mildern könnte . Dieösterreichischen Sozialdemokraten erhoffen alle Seg¬
nungen von der Senkungder Preise .Eine Veröffentlichung desInternationalen

Arbeitsamtes in Genf beweist ,Erhärtet durch viele tausende aus derWirtschaft
geholtenBeispiele ,das GegenteilzUeberall dort ,wo die Preise steigen ,hat

die Z,hl der Arbeitslosen eine Verminderungerfahren .Das soll nur ein Hinweis
sein ,damit der Lendtag eine Steuer -und Wirtschaftspolitik betreibb ,diewir

notwendig brauchen .( Beifall bei der Minderheit ) .
Bürgermeister Seitz : DieAusführungen des Landesamtsdirektors waren so

klar ,dass ihnen eigentlich nichts mehr hinzuzufügen ist .Aber die Minderheit
ist der Ansicht ,dass zunächst der Gemeinderat mit dieser Vorlage hätte be¬

fasst werdensollen unddannerst der WienerLandtag .Ich sageohneweiters ,
dass es in der Verfassung nicht verboten wäre ,auch diesem Wunsche zu genü

gen,wennes irgendeinen Zweckoder Sinn hätte . Aberdie Minderheit gehtwei¬
ter und will eine Verfassungstheorie etnwickeln ,nach der der WienerLandtag

gar nicht berechtigt wäre ,dieses Gesetz zu beschliessen ,ohne vorher denWie - ¬
ner Gemeinderat zu hören .Nun ist es doch zweifellos ,dass jede sozusagen vor¬

geordnete gesetzgeberische Körperschaft nach unserer Verfassung berechtigt
binden ,ist durch Gesetz die ihr nachgeordnete Kärperschaft sozu ! wiejeden

einzelnen Staatsbürger .Dass die vorgeordnete Körperschaft gefragt wird ,ist

eine Sacheder Kourtoisme ,aber keine verfassungsrechtliche Pfliht . Wennes
zum Beispiel dem alten niederösterreichischen Landtag beliebt hat ,ein Geset :

zu beschliessen ,warenalle Gemeindenverpflichtet ,sich diesemGesctz zuunt
werfen .Und ebenso ist es auch heute .Oder will man etwa die Behauptungauf - ¬
stellen ,dass nach der Verfassung der Wienef Landtag nicht berufen sei ,diese

Gesetz nicht zu beschliessen ?( Abg . Dr .Wagner :Er kann der GemeindeeineSteue¬
auferlegen ,hber er kann die Gemeinde nicht verpflichten ,Auslagen zumachen ) .

Zwischenrufe bei der Einheitsliste . - Nichtswäre mir lieber ,als wennihre
staatärechtliche Theorie Gelltung hätte ,denn dann wäre Wien einer glän¬

zenden Situation .Ich wäre den Herren sehr dankbar ,wennsie mit unszusammer
im Nationalrat auf eine Verfassungsänderung hinwirken wollten ,wonachder

Nationalrat und die Landtage nicht mehr brechtigt wären ,einem Land oder eir
Gemeinde durch Gesetz aufzutragen ,dass sie eine Ausgabe machen .( Abg. Kunscha

Einer Gemeinde nicht ! DerGesamheit der Gemeinden ! )Auch das ist nicht richti

sowohlder Nationalrat als die Landtagesind dazu berechtigt ,Gesctz e zube
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schliessen ,durch die eventuellauchnur einer einzelnenGemeindeeine
Verpflichtung oder eine Belastung auferlegt wird ,und wenn das Gesetz in
varfassungsmässiger Form zustande kommt ,kann die Gemeinde dagegen gar nichts
unternehmen ( Abg .Dr Wagner : Wosteht das in der Verfassung von Wien ? . - Zwi - ¬
schenrufe )Mit demselbenRecht könnten Sie fragen ,woin der VorfassungvonWen
steht ,dass der Diebstahl bestraft wird .Die positive einzelne Bestimmunglann natürlich gar nicht in der Verfassung stehen .Aber Sie können nicht be¬
streiten ,dass sowohl Bundesgesetze wie Landesgesetze Gemeinden ,Bürger und
Korporationen verpflichten können .Wenndie Hørren meinen ,dass die Ausgabe
um die es sich hier handelt ,nicht in einer bestimmten Budgetpost vorgese¬
hen ist ,verweise ich auf § 137 der Verfassung ,der besagt ,dass für dieEr¬
fordernisse von Wienals Land von der Gemeindevorzusorgen ist ( Lebhafte
Zwischenrufe bei der Minderheit . - Abg .Dr . Wagner: Daraus ersehen Sie ,dass
wir recht haben ! Abg .Dr . Kalassa : Dahaben Sie es ja ! Essteht ja heir ,dass
die Gemeinde vorzusorgen hat Das ist ja unger Standpunkt ! )Wenn ich recht
verstehe ,meint Herr Dr .Kolassa ,dass nicht zuerst eine Verpflichtung zu
einer Ausgabebestchen müsse und dann die Ausgabe im Budget vorzusehensei ,sondern er meint ,es müsse zuerst eine Ausgabe im Budget vorgesehen sein
und dann schaffe man die Verpflächtung .Abg .DS. Kolassa :Nein ,das meineich
nicht ' Daswerde ich Ihnen noch aufklären ! )Siekönnen beruhigt sein ,wennaus
dem Titel dieses Gesetzes sich irgendeine finanzielle Ausgabe als notwendgerweist ,wird sie entweder in einem Zuschusskredit zum Budget oder in ir¬
gendeiner anderen Form vom Gemeinderat beansprucht werden ,weil der §137
der Verfassung das verlangt .Ich erkläre noch einmal ,dass ich genaudasselbe
will wie Sie . Wennwir uns alle im Parlament dafür einsetzen wollen ,dass
die Verfassung geändert werden und dass von nunan kein Gesetz mehrbeschlos¬sen werden dürfe ,das einer Gemeinde oder einem Land eine Belastung auf¬
erlegt oder sie zu einer Ausgabe zwingt ,ohne dass die Gemeindezuatimmt ,
dann werde ich sehr dankbar sein .Nach der derzeit geltenden Varfassung ist
das leider anders . DerBundhat zumBeispiel durch ein Gesetz die Gemeinden
zu einer Ausgabe für die Arbeitslosenunterstützung oder zu einem Beitrag
für die Kleinrentherfürsorge verpflichtet ( Ahg .Kunschak : DieGemeinden !Hier besteht der Unsinn ,dass G,meinde und Lnd ein s ist ! ) Hätten Sie für
das ,was Sie einen Unsinn nennen,was aber ,Wie ich meine ,eine tifen
Sinn hat ,nicht gestimmt ,so wäre es heute nicht Tatsache ,Ich binnatürlich
nicht in der Lage ,weil es im Lnde Wien nur eine Gemeinde gibt ,noch eine
zweite Gene inde dazu zu gewinnen .( Abg .Kanschak über man darf denUnsinn
nicht zum Exzess führen ,sondern mussihn mildern ! )Ich habe das Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz und das Kleinrentnergesetz erwähnt .NehmenSie dasDotatior
gesetz für die Lehrer ! Imalten Niederösterreich war es so ,dass die Gemeinde
Wien ,wenn sie eine bessere Dotierung ihrer Lehrer wollte ,eine Petition
an den Lndtag richten musste und dass der Lendtag das Gesetz dar aufhin
beschlossen hat und die Gemeinde musste die Ausgabe machen .Die Gemeünde
musste die Ausgabe aber auch dann machen ,wenn der Lndtag aus eigenem das
Gesetz beschlossen hat .Auch jetzt ist es so ,dass der Landtag zumBeispiel
ein Lehrerdienstrecht beschliesst und dass die Gemeinde Wien die Ausgabe
mac hen muss .Es gibt eine Reihe solcher Gesetze .Da hat zum Beispiel der
burgenländische Landtag ein Gesetz beschlossen ,durch welches ein Teil der
den GemeindenvomBundezufliessenden Ertragsanteile den Gemeindengenommenwird .

( Lebhafte Zwischenrufe bei der . . ). - Unruhe . - Rufebei der . . :Das it doch etwas ganz anderes ! - Indem Lärm macht Abg .Dr .Wagnereinen
Zwischenruf ,von dem auf dem Platz der Bgrichterstatter nur das Wort " blöd "
gehört wird ) . DieMitglidder der Mehrheit springen entrüstet von ihren Sitzen
auf und wenden sich mit lauten Entrüstungsrufen gegen den Abg .Dr .Wagner . - ¬
Es wird ihm zugerufen :Schämen Sie sich ! GebrauchnSie nicht solche Ausdrücke !
BenehmenSie sich anständig ! - Abg.Weberruft BenehmenSie sich soanständig ,wie ein Akademiker es tun muss !Abg .Dr .Wagner :Vor Ihnen werde ich mich
nicht fürchten Wir haben als Opposition das Recht zu reden !Er spricht nicht
das letzte Wort ,wie er sich blamiert hat ! - Neuerliche Entrüstungsrufe gegen
den Abg .Dr . Wagner . - Abg ,Kohl : SprechenSie davon ,wie oft Sie sich blamierthaben !Abg .Millik : DerZwischenruf des Abg .Dr .Wagner hat sich ja nicht
auf den Bürgermeister bezogen ,sondern auf die Verfassung vonWien! . - An¬dauernde Zwischenrufe ) .

Nachdem sich der Lärm gelegt hat ,setzt
Bürgermeister Seitz seine Rede fort .Er sagt : Esgibt ja in Oes - ¬

terreich auch noch Leistungen ,die man als Matrikularbeiträge bezeichnen
kann ;denn die Städte müssen vielfach nach der Kopfzahl eine Leistung an das
Lnd vollbringen für Zwecke ,die das Lnd zu erfüllen hat und die Landtage
beschliessen solche Beiträge ,ohne die Gemeinden zu fragen . Solche Gesetze
gibt es zum Beispiel in Niederösterreich ,in Oberösterreich und in Steier¬

mark .Auch in dem vorliegenden Falle wird getreu den bundesgesetzlichen
Verfügungen ein Landesgesetz gemacht und diesem Lendesgesetz gemäss hat sich
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dieGemeindezuverhalten .WenndieGemeindeaufGrunddesGesetzesirgend¬
welcheAusgabenzu machenhaben ,Verträgeabzuschliessenoder andereVerwal¬tungsaktezusetzenhabenwird ,werdendie betreffendenKompetenzengenaueingehalten werden .Heute ist es einfach Norm ,dass das Gesctz ,wennes
hier beschlossenwird ,gilt .Es ist übrigens auchbemerkenswert ,dassidas
Gesetz den Stadtsenat ,wie auch den Finanzausschuss, -beidenKörperschaf¬ten gehört St . . Kunschak an -passiert hat ,ohne dass dort von der Minder¬
heit Bedenken verfassungsrechtlicher Natur erhoben worden wären .Die vor¬
gebrachten Argumente sind auch kaum zu bgereifen und es ist nicht zu verste¬
hen ,warum die Herrnn gerade bei diesem Anlass staatsrechtliche Fragen auf¬

werfen . DieGelegenheitdazuhätte sich bei vielen anderenAnlässenergeben .Auchich bin für die autonomenRechteder LänderundGemeinden ,ichbin
dafür ,dassLänderundGemeindenihre eigeneWirtschaft ,ihreSteuerfreiheithaben .Auchich bin dafür ,dass die Bundes - undLandesgesetzgebungdieFrei¬
heiten der Gemeindeso wenigwie möglicheinengt .Solangeaber diegegen¬
wärtige Verfassung gilt ,kann durch Bundesgesetz jede Gemeinde undjedes
Land ,durch Landesgesetzjede Gemeindegebundenworden ,wobeiesnatürlich
gleichgiltig ist ,ob es sich ummehrereoder umnur eine Gemeindehandelt ,da durch Bundes - undLandesgesetzesauch Individualverfügungengetroffenwerdenkönnen( Lebhafter Beifall und Händeklatschenbei der Mehrheit ) . ddaAbg .Kunschak :Absolat falsch ,Herr Bürgermeister !( Lebhafter Bei -60w
fall bei der . . )Abs .Kunschakspringt von seinem Sitze auf und ruft dom
BürgermeisterunterdemlebhaftenBeifallderAhgeordnetenderEinheitslis-ate die auch die folgenden Ausrufe des Abg .Kunschak mit lebhaftem Beifall

und Händeklatschengegleiten zu : DieVergewaltigungdes GemeinderatesunderIhrer Führungals Bürgermeisterder Gemeindewerdenwir uns nichtbieten
lassen ! BürgermeisterSeitz :Ich bin ja für die Freiheit ! IchwerdeSieauf¬
rufen ! Ichwerdegernemit IhnenimNationalratdafürkämpfen! IcherwarteIhrenVorschlagKbg .Kunschak :HierhabenSie unsvergewaltigtIchwerdeimmermit Ihnen kämpfen ,wennes umdie Freiheit und Unabhängigkeit derGe¬
meindengeht ! EAbg .Kunschak : HierhabenSie sich an die Gesetzezu halten ,dazu
sind Sie als Bürgermesterdurch Ihr Gelöbnisverpflichtet undwasSieheute
geredet haben ,ist ein BruchIhres Gelöbnissesals Bürgermeister! Bürgrmeis¬ter Seitz :Ich werdeniemals dulden ,dass Sie Ihr Gelöbnisübertreten,sowenig wie ich es selbst übertreten werde ! - Abg .Kunschak :Sie ,Herr Bürger¬

meister ,sind mit IhremLandesamtsdirektorunmöglichin IhrerFunktion !( Aufdas Pult schlagend ): SolcheDinge gibt es nicht ,Recht und Gesetzmuss
gelten !BürgermeisterSeitz :Ich stehe strengeauf demBodendes heuteleidergeltenden Rechtes .Aher es wird mich wirklich freuen ,wenn Sie mit mir
gemeinsamim Ntionalrac kämpfenwerden ,für eine AenderungderVerfassungim Sinne der vollen Freiheit und Unabhängigkeitder Gemeinden ,dieSie
wünschen,vorallemzumSegender StadtWien .( StürmischerBeifallundHände-¬klatschen bei der Mehrheit ) .

NunkommtAbg .Stein( soz . dem. )zumWort .SeineRedewirdmit
Lärmszenenbegleitet .VondenBänkenderEinheitslistewirdihmzugerufen :
HörenSiemitIhremRedenauf! Abg.Steinerklärt ,er habeangenommen,dieVor¬
lagewerdeimLendtagmitRücksichtaufdie ungeheureArbeitslosigkeitwürdig
behandelt werden . Wirstehen heute in einer Zeit ,wojede Gelegenheitausge¬

nützt werdenmüss,umdie furchtbareNotder Arbeitslosenzu lindern .Wirer¬
warteninsbesonderemitRücksichtauf die AufhebungdesGeneralpfandrechtes
eine weitere Ausgestaltung der Russlandhaftung von seiten des Bundes . Wirdan¬

ken demStadtrat Breitner ,dass er die Initiative zur Russlandhaftunggegeben
hat unddassdarausfür unserWirtschaftslebenmächtigeImpulseentstanden
sind .( Beifallbei derMehrheit) .

Abg .Pfeiffer ( . . )erwidert ,auf die verfassungsrechtlichenDar¬
legungendesLendeshauptmannes ,dassderGrunddergpossenverfassungsrechtlihhn igsailtt ar
chenDebattein der unmöglichen ,Strüktur des Landesundder StadtWien
gelegen ist . DasLandWienhat kein Budget ,nur die GemeindeWienhatdas
Budgetrecht .DerGemeinderatdarfdaherunterkeinenUmständenentrechtet
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werden ,und wenn Bürgermeister Seitz seinen Standpunkt beibehält,so werden

wir denWegfinden ,umeine EntscheidungimSinnedes Rochtesherbeizuführen.
( Beifallbei der . . )

Abg .Dr. Kolassa( . . )erklärt ,dass niemandvonderMinderheit
gegen das Meritum der Sache gesprochen hat,sondern nur gegen die formaleBe¬

handlungderAngelegenheit,dasiewederderVerfassungdesLandtagesnoch
des Gemeinderatesentspricht . DasLandWienkannsich unmöglichan derAus- ¬
fallshaftungbeteiligen ,weilesüberkeineBeträgeverfügt. Basisterst
dannmöglich,wenndiegemeindeWiendenentsprechendenBetragdafürzurVer-¬
fügunggestellt hat .Dasist unserverfassungsmässigerStandpunktundwir
verlangen ,dassauchderLandeshauptmanndie Gesetzeeinhält . DerRednerverweist
sodannaufdenVorfallaufdemEislaufvereinsplatz,wobeiererklärt ,dasssich
BürgermeisterScitzauchausserhalbder BeschlüsscdesMinisterratesstelle .
DagegenmüssenwirdenschärfstenProtesteinlegen.(Beifallbeider. . )

St . . Breitnerrichtet an das hoheHausdie Bitte ,in derBchandlung
derVorlagekeineVerzögerungeintrrtenzulassenundsiezuverabschieden.
EshabenbereitsAbgeordneteder Industriebei derGemeindevorgesprochen
undgebeten ,die Beteiligungder Gemeindean der Ausfallshaftungdes
Bundeschestensin dieWegezuleiten .Ichbittedaher ,dieVorlageunbescha¬
det der verfassungsmässigen Fragen zu verabschieden .( Beifall bei derMchrheit ) .

Abg . Dr .Wagner ( . . )ersucht um gesonderte Abstimmung über den§ 3
derVorlage .

DereingebrachteVortagungsantragwirdabgelchnt,
Die Abstimmunglöst bei der . L .grosseUnruhe

aus . DemVorsitzendenwird zugerufen :Dasist ein Verfassungsbruch! Dasist

einSkandal( Dasist einGewaltakt( Dasist eineVergewaltigungderGemeinde
unterder AegidedesBürgermeisters !

Abg .Kunschak:NehmenSiezurKenntnis ,dasswir ,obwohlwirimMeri¬
tum gegen die Vorlage nichts einzuwendenhaben , nicht
dafür stimmenwerden .

Unter lebhaften Pfuirufen der Minderheit wird die Vorlage iners¬ter Lesungbeschlossen . Dagegen die zweite Lesungvon der MinderheitEin¬
wprucherhobenwird ,wirddie zweiteLesungder VorlagevonderTagesordnungabgesetzt .

Abg .Dr. Hengl( . ' )berichtetübereinenAntragaufAuslieferungdes Abg .KörberwegenÜcbertretungeiner Megistratskundmachungbetreffend
der Maulkorbzwangesfür Hunde .DemAntragauf Auslieferungwirdstattgegeben ,Der VorsitzendePräsident Hellmannschliesst die Sitzung 20Uhr .
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